
 

Leitfaden Schulanmeldung 

Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren besteht in Deutschland Schulpflicht.  

Kein Kind darf ohne Entschuldigung in der Schule fehlen.  

 

Schulstart für Kinder von 6 bis 9 Jahren (ohne ausreichende Deutschkenntnisse) 

• Nach ihrer Anmeldung im Einwohnermeldeamt (Rathaus), abhängig von Ihrem Wohnort, 

wird Ihr Kind der nächstgelegenen Schule zugeteilt. Die Kontaktdaten der Schule erhalten 

Sie im Rathaus. Melden Sie Ihr Kind bei der Grundschule Ihres Wohnorts an.  

• Die Schule berät Sie über die Möglichkeiten einer Vorbereitungsklasse.  

• Falls Sie nicht ausreichend Deutsch sprechen, können Sie ehrenamtliche 

Dolmetscher*innen (Elternmentoren) für die Beratung anfragen.  

Bitte geben Sie der Schule in diesem Fall rechtzeitig vorher Bescheid. 

Schulstart für Kinder von 10 bis 14 Jahren (ohne ausreichende Deutschkenntnisse) 

• Die Schüler*innen werden zu einem Einstufungstest in Mathematik und Englisch 

eingeladen. Dieser Test wird nicht benotet. Hier wird nur der Kenntnisstand der Kinder 

geprüft, um eine passende Schule auszuwählen. 

• Es werden geeignete Schulen (Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschule, Gymnasium) mit 

Vorbereitungsklasse (VKL) in der Nähe Ihres Wohnorts ausgewählt.  

Schulstart für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren (ohne ausreichende Deutschkenntnisse)  

• Nach ihrer Anmeldung im Einwohnermeldeamt (Rathaus) werden Sie in der Regel per 

Brief von dem beruflichen Schulen kontaktiert.  

• Sie werden in ein Bildungsangebot mit der Möglichkeit, Deutsch zu lernen, vermittelt.  

• In der Regel starten die Jugendlichen im „Vorbereitungsjahr Arbeit / Beruf ohne 

Deutschkenntnisse“ (VABO).  

Bitte beachten Sie 

Falls Sie vier Wochen nach Ihrer Anmeldung im Einwohnermeldeamt (Rathaus) keine Einladung zum 

Test erhalten haben, melden Sie sich bitte (Ansprechpartner*innen der Stadt oder Landratsamt). 

Notwendige Unterlagen 

• Geburtsurkunde  

• Pass  

• Meldebescheinigung  

• Impfpass oder Ärztliche Bescheinigungen (Masernschutz) 

• Zeugnisse/Nachweise über die früheren Schulbesuche  

• Personalausweis der Eltern 

 


